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Agítate»,Confen- aufgenommenen Anlehn- von 6222s Rihlr. zu de- Durchlauchtigsten Herr«
Oreditorts allenthaldtgen Sicherheit des vebitoris sämtliche in hiesigen und Fürst!. Padö'bor«
Nischen Landes zu dezieben hahrnde Geld- und Fruchtgefälle ohne alle Ausnahme gerichtlich
verpfändet worden, ermeldetem Abraham Carl von Spiegel» Rothenburg zu Bühne mit keines
«eueu-Anlehn, noch aus sonstige Weife an Hand zu gchrn, oder aber zu gewärtigen, daß de,
nenjenigen, so barwiber handeln möchten, in Ansehung der in hiesigen Landen befindlichen vy«
Sptrgeischen Güther und Gefalle, drr Weg Rechtens gänzlich versagt, «nd sie mir ihren Am
fprüchen nicht ehendrr creh-ö t werden sollen, bis gedachtes Kapital mit allen I-.ußen au die hie
sige Fürst!. Kriegs - Kasse wiederrmr abgetragen, und dadurch sämtliche vvu Spiegelsche Gü-

 tder von dieser hypothekarischen Schuld völlig frey gemacht seyn werden. Eass-k den --len
Januar 179z. Aus ü'ürftl. Regierung aUhisr.

 7) Da bem Gerichte bereit- so viel vorzügliche und gerichtliche Obligations-Schulden de- Ein
wohners Hermann Dörffler zu Völckershain bekannt geworden, welche allem Ansehen nach
dessen Vermöge« übersteigen, und dahero die genauere Untersuchung de- Status Activ- &amp; passiv©*
rum um so mehr nothwendig ist, als schon einige Gläubiger klagbar geworden, und aus dem
Jmmsb'.k-Vermögen ihreVesscisdigung bekehret; Do wir» hierzu Termin auf den 22ten,F.br.

. «sch Völckershain bestimmt, und alle und sede, welche an ersagtem Hermannj Dörffler recht

liche Forderungen aus irgend einem Grunde zu haben glauben, hiermit rbtetalierr 5ub poen»
xi'Lclniñ eitirt, ihre Forderungen zu ltquidirrn und gehörig zu begründen , darauf sodann',
war n befunden werdenden Umstünden nach keine gütliche Ueöeretnkunft statt finden solté, wrks

. terer rechtlichen Verfügung zu gewärtigen. Neukirchen am lyren Januar 1793.
G. L. Stöber. Volckersbainer JnstttiarkNs.

 st) Nachdem bas Li-quibatlon-verfahre« in des Kramers, jezt OserkaechtS Büchner EonenrS-
fache nunmehr völlig beendigt, der EslloratiouS» Bescheid vorläufig entworfen, und gehörigen
Orts affigirt ist; Als wird solches hierdurch weniger nicht öffevr ich bekaunt gemacht, auch

. bwti*tW8*n Credttforibus r welche em etwaige- Äorzn-s^echt zu d'dueirnr vermeinen , auferlegt»

solche- in Termino den lyten Febr. d.J. bey Strafe der Entdörnrig zu bewürken, welchem
, «ächst btmn weiter in der Sache ergehen soll W. R. Cassel den i^enJanuar 1793.

Lürstl. Hess 8ranz. Justiz-Ranzley daselbst. ,

9) Demnach keS Wilhelm DalwigS zu Breltenbach feine sämtliche Güther auf Instanz einiger
dessen Creditoren ex officio zu 705 Rthlr. plus licitando vorkaust, und der CovcurS wegen der
sich weiier gegrn denselben hervorgethanen Schulden über dessen Vermöge» erkannt worden;
So werden dessen sämtliche ErebiroreS nrrnmehro dergestalt hiermit vorgeladen, ihre Foderun-
gen ex guo fundamento solche auch berrübrm möchten, in bem ein vor allemahl auf den Hielt j
April d I. bestimmten Termino vor hiesigem Adl. Gerichte zu ltqutdiren, und solchen Endes
 entweder in Person ober durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheinen, oder sich zu gewärti

 gen, dag sie weiter nicht damit gehöret, sondern von der vorhandenen Masse auS-efchlossttr
werden sollen. Hof den 4tcn Januar 1793. 1

Adel. v. Dalwrgi'sches Samtgericht das. Lt.Rrug.

!•) Demnach de- Johanne- Liefen zu Brritenbach seine m-hreste Immobil« Güther bereit- ab
Jnstantkam einiger dessen Creditoren, ex officio verkauft stub, diesen aber ihre Forderungen,

 wegen Uugewisheit desselben übrigen Schulden, nicht ausgezahlt werden können, und daher
nöthig gefunden worben, den Statum kaffivoruiu anvorberst, außer Zweifel zu setzen; So wer
den alle oiejenige, welche an besagtem Johannes Liese einige Federungen.ex guocungue fimda- *
monto solche auch herrühren möchten, zu haben glauben, dergestalt hiermit öffevtlich vorgela
den, um selbige in dem ad iiqnidandum Credita auf den Uten Aprik d. I. bestimmten Termin,

 entcheber in Person, oder durch hinlänglich Bivollmächttgtr vor hiesigem Adel. Gerichte br-


